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Der Lehrgang 
 
Dieser berufsbegleitende Lehrgang ist für Personen geeignet, die in stationären Altenpflegeeinrichtungen 
als zusätzliche Betreuungskräfte gem. § 87b SGB XI eingesetzt werden sollen und die dafür notwendige 
Qualifikation gemäß Richtlinie nachweisen müssen.  

Die Richtlinie regelt die Aufgaben und Qualifikationen von zusätzlichen in vollstationären 
Pflegeeinrichtungen einzusetzenden Betreuungskräften im Rahmen des § 87b SGB XI, damit diese in enger 
Kooperation und fachlicher Absprache mit den Pflegekräften und den Pflegeteams die Betreuungs- und 
Lebensqualität von Heimbewohnern verbessern, die infolge demenzbedingter Fähigkeitsstörungen 
dauerhaft erheblich in ihrer Alltagskompetenz eingeschränkt sind und deshalb einen hohen allgemeinen 
Beaufsichtigungs- und Betreuungsbedarf haben. Ihnen soll durch mehr Zuwendung, zusätzliche Betreuung 
und Aktivierung eine höhere Wertschätzung entgegen gebracht, mehr Austausch mit anderen Menschen 
und mehr Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht werden. 
 
Die Lernziele 
 
Die Betreuungskräfte im Rahmen des § 87b SGB XI sollen in der Lage sein, unterstützende Maßnahmen 
bei der Betreuung und Aktivierung von betroffenen Menschen mit Demenz-erkrankungen vorzunehmen um 
den psychischen und physischen Zustand des zu betreuenden Menschen positiv zu beeinflussen. 
Neben der Betreuungsverantwortung der Betroffenen und ihrem Wohlbefinden, müssen die Mitarbeiter/-
innen insbesondere über zwei weitere Kernkompetenzen verfügen: 

- die Fähigkeit zur Gruppenarbeit und Beschäftigung der Bewohner und 

- Kommunikation, Beziehungs- und Alltagsgestaltung. 
 
Inhalte des Lehrgangs 
 
Die Qualifizierungsmaßnahme besteht aus drei Modulen (Basiskurs, Betreuungspraktikum und Aufbaukurs) 
und hat einen Gesamtumfang von mindestens 160 Unterrichtsstunden sowie ein zweiwöchiges 
Betreuungspraktikum. 
 
Modul 1: Basiskurs Betreuungsarbeit in Pflegeheimen         ca. 100 Ustd. 
 
Inhalte: 

- Grundkenntnisse der Kommunikation und Interaktion unter Berücksichtigung der besonderen 
Anforderungen an die Kommunikation und den Umgang mit Menschen mit Demenzerkrankungen 

- Grundkenntnisse über Demenzerkrankungen sowie typische Alterskrankheiten wie Diabetes und 
degenerativen Erkrankungen des Bewegungsapparats und deren Behandlungsmöglichkeiten 

- Grundkenntnisse der Pflege und Pflegedokumentation (Hilfen bei der Nahrungsaufnahme, Umgang 
mit Inkontinenz, Schmerzen und Wunden u.s.w.) sowie der Hygienean-forderungen im 
Zusammenhang mit Betreuungstätigkeiten zur Beurteilung der wechselseitigen Abhängigkeiten von 
Pflege und Betreuung 

- Erste Hilfe Kurs, Verhalten beim Auftreten eines Notfalls 
 
Modul 2: Betreuungspraktikum in einem Pflegeheim         zwei Wochen 
 
Das Praktikum muss nicht in einem Block absolviert werden, sondern kann zur besseren Vereinbarkeit mit 
beruflichen und familiären Pflichten auch aufgeteilt werden. 



Modul 3: Aufbaukurs Betreuungsarbeit in Pflegeheimen          ca. 60 Ustd. 
 
Inhalte: 

- Vertiefen der Kenntnisse, Methoden und Techniken über das Verhalten, die Kommunikation und die 
Umgangsformen mit betreuungsbedürftigen Menschen 

- Rechtskunde (Grundkenntnisse des Haftungsrechts, Betreuungsrechts, der Schweigepflicht und des 
Datenschutzes und zur Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen) – ethische 
Fragestellungen 

- Hauswirtschaft und Ernährungslehre mit besonderer Beachtung von Diäten und 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten 

- Beschäftigungsmöglichkeiten und Freizeitgestaltung für Menschen mit Demenzerkrankungen 

- Bewegung für Menschen mit Demenz 

- Kommunikation und Zusammenarbeit mit den an der Pflege Beteiligten, z.B. Pflegekräften, 
Angehörigen und ehrenamtlich Engagierten 

- Biografisches Arbeiten und validierende Gespräche 

- Nähe und Distanz in der Betreuung – eigene Grenzen kennen 
 
Abschluss/Zertifikat 
 
Jede/-r Teilnehmer/-in erhält nach erfolgreicher Teilnahme am Lehrgang ein Zertifikat. Voraussetzung dafür 
ist die aktive Teilnahme an den vorgeschriebenen Modulen sowie die erfolgreiche Teilnahme an einem 
Abschlusskolloquim. 
 
Durchführung und Kosten 
 
Der Lehrgang wird berufsbegleitend durchgeführt.  
 
Dauer: ca. 7 Monate 
 
Gesamtumfang: ca. 160 Unterrichtsstunden + 2-wöchiges Betreuungspraktikum 
 
Kosten: 6 Monatsraten á 80,00 € 
  + Abschlussrate von 60,00 € 
 = 540,00 € Gesamtlehrgangskosten 
 incl. Kopien und Lehrgangsmaterial 
 
Lehrgangsbeginn: voraus. Dienstag, 28. Februar 2012, 18:30 Uhr 
 
Unterrichtszeiten: dienstags, 18:30 Uhr – 21:45 Uhr 

donnerstags, 18:30 Uhr – 21:45 Uhr 
 
Unterrichtsort: VHS-Forum, Zum Neuen Hafen 10, 49808 Lingen 
 
Teilnehmerzahl: mindestens 10, maximal 24 Personen 
 
Steuerliche Entlastung: Aufwendungen für die berufliche Weiterbildung können beim Finanzamt als 
Werbungskosten (im ausgeübten Beruf) oder als Sonderausgaben (im nicht ausgeübten Beruf) geltend 
gemacht werden. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.vhs-lingen.de oder von der zuständigen 
Lehrgangsleiterin Monika Bruns-Knieper, Tel. (0591) 91202 420, e-Mail: m.bruns-knieper@vhs-lingen.de, 
Fax (0591-91202 199). 
 
Lingen, 17.01.2012 



 
 

Die Bildungsprämie 
 
Ein Angebot des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 
 
 
Was ist die Bildungsprämie? 
Im Berufsleben kommt der Weiterbildung eine Schlüsselrolle zu - wer "am Ball" bleibt, kann seine 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt dauerhaft sichern. Mit dem Prämiengutschein unterstützt das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung Erwerbstätige gezielt bei der Finanzierung ihrer 
beruflichen Weiterbildung: Die Hälfte der Kursgebühren - maximal 500 Euro - wird vom Bund 
übernommen. 
 
Was wird gefördert? 
Den Prämiengutschein können Weiterbildungsinteressierte für Lehrgänge, Prüfungen oder Zertifikate 
benutzen. Sowie für alle Maßnahmen, die der Fortbildung dienen. Denn für nahezu jeden beruflichen 
Bedarf gibt es passende Kurse oder Seminare. 
 
Wer wird gefördert? 
Einen Prämiengutschein können Sie erhalten, wenn Sie erwerbstätig sind (mindestens 15 Stunden in 
der Woche) und Ihr zu versteuerndes Jahreseinkommen derzeit 20.000 Euro (oder 40.000 Euro bei 
gemeinsam Veranlagten) nicht übersteigt. Im Rahmen der Berechnung des zu versteuernden 
Einkommens werden bei der Berechnung des zu versteuernden Einkommens von Eltern 
nachgewiesene Kinderfreibeträge berücksichtigt. Auch Berufsrückkehrer/-innen oder Mütter und Väter 
in Elternzeit können einen Prämiengutschein bekommen. 
Achtung: Pro Kalenderjahr kann nur ein Prämiengutschein beantragt werden! 
 
Art und Umfang der Förderung? 
Mit dem Prämiengutschein übernimmt der Bund 50 % der Weiterbildungskosten, maximal jedoch 500 
Euro. Sie können den Prämiengutschein einmal jährlich unbürokratisch und schnell in einem 
Beratungsgespräch erhalten; anschließend können Sie ihn mit der Anmeldung beim Bildungsträger 
abgeben und erhalten eine reduzierte Rechnung. 
Wichtig: Erst beraten lassen, dann anmelden! 
 
Wo kann ich mich beraten lassen? 
Die Volkshochschule Lingen ist eine neutrale Beratungsstelle für die Bildungsprämie.  
Vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Bildungsberatern und lassen sich bei der Auswahl der 
Maßnahme und des Anbieters beraten. 
 
 
Volkshochschule Lingen gGmbH Volkshochschule Lingen gGmbH, Abt. b.i.t. 
Daniel Hafermalz Manfred Stieneker 
Am Pulverturm 3 An der Kokenmühle 7 
49808 Lingen 49808 Lingen 
Tel.: 0591-91202 410 Tel.: 0591-91202 630 
E-Mail: d.hafermalz@vhs-lingen.de E-Mail: m.stieneker@vhs-lingen.de 
 
 
Weitere Infos zur Bildungsprämie auch unter www.bildungspraemie.info/ 



Allgemeine Teilnahmebedingungen 
für langfristige Lehrgänge 
 
 
 
1. Zulassungsvoraussetzungen 
 

Soweit für den Abschluss Zulassungsvoraussetzungen vorgeschrieben sind, ist für deren 
Erfüllung der/die Teilnehmer/in verantwortlich.   

 
 
2. Anmeldung 
 
2.1 Die Anmeldung zu einem Lehrgang hat spätestens 14 Tage vor Lehrgangsbeginn zu 

erfolgen. 
2.2 Für jeden Lehrgang ist eine Anmeldung auszufüllen, mit der der/die Teilnehmer/-in diese 

Teilnahmebedingungen anerkennt. 
 
 
3.  Gebühren 
 
3.1. Der/die Teilnehmer/-in verpflichtet sich zur pünktlichen Zahlung der Gebühren. Sie werden 

in der Regel  -  nach Erteilung einer Einzugsermächtigung - direkt vom Konto des 
Teilnehmers/der Teilnehmerin abgebucht. 

3.2 Die Fälligkeit der Gebühren ist der Lehrgangsausschreibung zu entnehmen. Sie ist 
unabhängig von Leistungen Dritter.  

 
 
4. Lehrplan 
 
4.1 Die VHS erteilt Unterricht im Rahmen des zu Lehrgangsbeginn gültigen Lehrplans. 

Änderungen bleiben vorbehalten. Das Lehrgangsziel darf jedoch nicht verändert werden. 
4.2 Soweit wesentliche Änderungen vor oder während eines Lehrgangs notwendig werden, sind 

diese dem/der Teilnehmer/in schriftlich bekannt zu geben. In diesem Falle hat der/die 
Teilnehmer/-in das Recht, binnen 14 Tagen nach Bekanntgabe durch die VHS schriftlich vom 
Vertrag zurückzutreten. Soweit Änderungen mit Zustimmung der nach Ziffer 1 zuständigen 
Stelle erfolgen, handelt es sich um notwendige Änderungen; diese berechtigen nicht zum 
Rücktritt. Das Recht des Teilnehmers/der Teilnehmerin in zum Rücktritt gemäß Ziffer 6 bleibt 
von dieser Bestimmung unberührt. 

4.3 Der Wechsel einer Lehrkraft ist keine wesentliche Änderung in diesem Sinne. 
 
 
5. Absage eines Lehrgangs 
 
5.1 Die VHS behält sich vor, bei mangelnder Beteiligung oder aus anderen Gründen im 

Programm angekündigte Lehrgänge abzusagen. Muss ein laufender Lehrgang abgesagt 
werden, so sind die Gebühren bis zum letzten Unterrichtstag zu entrichten. Darüber hinaus 
bereits gezahlte Beträge werden erstattet. 

5.2 Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche bei wesentlichen 
Änderungen oder Absage eines Lehrgangs, sind ausgeschlossen. 
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6. Rücktritt von der Anmeldung 
 
6.1 Der/die Lehrgangsteilnehmer/-in hat das Recht, bis einen Monat vor Lehrgangsbeginn ohne 

Angabe von Gründen von der Teilnahme am Lehrgang zurückzutreten. Der Rücktritt muss 
schriftlich bei der Geschäftsstelle der VHS erklärt werden. 

 
 
7. Teilnahmebedingungen 
 
7.1. Der/die Teilnehmer/-in verpflichtet sich, die am Unterrichtsort geltende Hausordnung zu 

beachten, regelmäßig am Unterricht teilzunehmen, die Unterlagen, die für die Feststellung 
der  Zugangsvoraussetzungen zum Lehrgang bzw. für die Meldung zur Prüfung  - sofern 
diese durch die VHS 
erfolgt - erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig vorzulegen und die mit diesem 
Vertrag eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten. 

7.2. Teilnehmer/-innen, die nachhaltig gegen diese Verpflichtungen verstoßen, können vom 
Unterricht ausgeschlossen werden. 

 
 
8. Kündigung 
 
8.1 Bei langfristigen Lehrgängen von mehr als 6-monatiger Dauer beträgt die Kündigungsfrist 

einen Monat zum Ende des Lehrgangsquartals. Eine Kündigung im ersten Lehrgangsquartal 
ist nicht möglich.  Die Kündigung muss schriftlich bei der VHS Geschäftsstelle erfolgen. Das 
Fernbleiben vom Unterricht gilt nicht als Abmeldung. Das Recht des Teilnehmers zur 
außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne der 
einschlägigen Rechtssprechung bleibt hiervon unberührt. 

8.2 Bei Kündigung der Lehrgangsteilnahme in besonders begründeten Einzelfällen während des 
ersten Lehrgangshalbjahres werden 10 % der Lehrgangsgebühren für 
Verwaltungsaufwendung in Rechnung gestellt. Soweit eine Anmeldegebühr erhoben 
wurde, wird diese dabei angerechnet. 

 
 
9. Mündliche Nebenabsprachen 
 
 Mündliche Nebenabsprachen sind nicht gültig. 
 
 
 
 
Lingen (Ems), 20.01.2004 



Anmeldung 
zum langfristigen Lehrgang 

TN-I-018-042 

 
 

Ich melde mich verbindlich zu folgendem Lehrgang an:Ich melde mich verbindlich zu folgendem Lehrgang an:Ich melde mich verbindlich zu folgendem Lehrgang an:Ich melde mich verbindlich zu folgendem Lehrgang an:    
 

Lehrgang:Lehrgang:Lehrgang:Lehrgang:    
Alltagsbegleiter/-in / Demenzbetreuer/-in 2012 
(nach § 87b SGB XI) 

LehrgangsLehrgangsLehrgangsLehrgangs----Nr.:Nr.:Nr.:Nr.:    97200 

 

Name, Vorname:       

Straße:       

PLZ, Wohnort:       

Tel. (privat):       Tel. (dienstl):       

E-Mail       Geburtsdatum:       

Beruf:       

Bankinstitut:       

BLZ:       Konto-Nr.:       

 
Die Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Lehrgangsgebühren. 
 
Aus Vereinfachungsgründen bitten wir Sie, Ihre Bankverbindung anzugeben, damit die Gebühren von 
uns eingezogen werden können. Der Eintrag gilt als Einzugsermächtigung für die VHS Lingen gGmbH. 
Diese Ermächtigung kann von Ihnen jederzeit schriftlich widerrufen werden bzw. erlischt mit der 
Kündigung bzw. mit dem Ende des Lehrgangs. 
 
Eine Veranstaltungskündigung ist jeweils zum Ende eines Lehrgangsquartals möglich. 
(frühestens zum Ende des 6. Veranstaltungsmonats) 
 
Die schriftliche Kündigung muss einen Monat im Voraus bei der Volkshochschule Lingen eingehen. 
 
Die Inhalte der Lehrgangsausschreibung und die “Allgemeinen Teilnahmebedingungen für 
langfristige Lehrgänge” vom 20. Januar 2004 sind Bestandteil dieser Vereinbarung und werden von 
dem Unterzeichner anerkannt. 
 
Absprachen mit Lehrkräften sind nicht rechtswirksam. 
 

        

(Ort, Datum)  Unterschrift 
(bei minderjährigen Teilnehmern der/die Erziehungsberechtigte) 

 
 
Wird von der VHS ausgefüllt!!Wird von der VHS ausgefüllt!!Wird von der VHS ausgefüllt!!Wird von der VHS ausgefüllt!!    

  

EDV-Erfassung:  

 (Datum, Unterschrift) 
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